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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB,  
Stellungnahme der Regionalen Planungsstelle Uckermark-Barnim 

Allgemeine Angaben 

Vorhabenträger/Kommune:  Stadt Eberswalde 

 Flächennutzungsplan 2. Änderung des FNP der Stadt Eberswalde  
 Bebauungsplan  
 Vorhaben- und Erschließungsplan  
 Raumordnungsverfahren  
 Planfeststellungsverfahren  
 Verfahren nach BImSchG      
 sonstiges:   
 

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 

 keine Bedenken 

 regionalplanerische Belange 

 beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, 
mit Angabe des Sachstandes und des Zeitrahmens 

 sonstige Hinweise 

Bedenken und Anmerkungen auf Grundlage des sachlichen Teilregionalplans „Windnutzung, 
Rohstoffsicherung und -gewinnung“ (in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Oktober 2016, 
veröffentlicht im Amtsblatt für Brandenburg Nr. 43 vom 18. Oktober 2016) existieren zu dem o.g. 
Plan nicht. 

Mit freundlichem Gruß 
 
i.A. 
Markus Kather 
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.  

Stadt Eberswalde 
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16202 Eberswalde 
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Erneute Stellungnahme der o.g. anerkannten Naturschutzverbände zur  
2. Änderung des FNP der Stadt Eberswalde (Entwurf-12.05.2020) 
 

Sehr geehrte Frau Fritze, 

 

die im Landesbüro vertretenen anerkannten Naturschutzverbände Brandenburgs bedanken sich für 

die erneute Beteiligung und verweisen auf unsere Stellungnahme vom 30.08.2020, die weiterhin für 

alle damals und aktuell ausgewiesenen Flächen weiterhin volle Gültigkeit behält: 

 

„Aus der Sicht der von uns zu vertretenden Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind einige 

Änderungen problematisch, da sie mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sind. Im Einzelnen gibt es 

folgende Hinweise: 

 

Teilfläche A Erweiterung Waldcampus 

Die Darstellung einer Sonderbaufläche „Wissenschaft/Forschung“ ist besonders schmerzlich, da hier etwa 0,6 ha 
Wald verloren gehen. Nach reiflicher Überlegung erheben wir hier keine Bedenken, da im Stadtcampus keine 

Erweiterung mehr möglich ist. Die Bebauung soll straßenbegleitend zwischen zwei bereits bebauten Bereichen 

erfolgen. Es handelt sich um einen wertvollen Waldbestand mit Quellbereichen, so dass schon jetzt über 

entsprechende Kompensation nach dem Wald- und den Naturschutzgesetzen nachgedacht werden sollte. 

 

Teilfläche B Westen-Center und Wohngebiet Westend-Center 

Hier haben wir uns in der Vergangenheit zu den Bebauungsplänen geäußert. Da die Pläne rechtswirksam bzw. 

beschlossen sind, erfolgt hier keine erneute Äußerung. 

 

Teilfläche C Energie- und Recyclingzentrum 

Zum Bebauungsplan Nr. 219 hatten wir und 2014 und 2017 geäußert. Grundsätzliche Bedenken werden nicht 

erhoben. Es sollte aber auf eine gute Eingrünung des Plangebietes geachtet werden, um die Beeinträchtigung 

der Wohnqualität für die angrenzende Wohnbebauung zu reduzieren. Die Vereinbarkeit mit der 

Erhaltungszielverordnung „Finowtal – Ragöser Fließ“ ist zu prüfen. 
 

Teilfläche D Schwärzeblick 

Zum Bebauungsplan Nr. 123 hatten wir uns 2019 und 2017 geäußert. Grundsätzlich wurde die Bebauung der in 

der Innenstadt gelegenen Fläche befürwortet, da sie sich besser zur Bebauung eignet als Flächen an der 

Peripherie. Allerdings haben sich hier Pioniergehölze bis ca. 6 m Höhe entwickelt, so dass eine vorwaldartige 

Struktur besteht. Gerade die Robinien haben eine große Bedeutung für Bienen und andere Insekten. Daher ist 

auf eine gute Durchgrünung des Wohngebietes zu achten. Da die Fläche im rechtskräftigen FNP als Mischgebiet 

dargestellt ist, ist die Änderung in ein Wohngebiet vertretbar. 
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Fläche E Friedrich-Ebert-Straße Süd 

Dieser Bereich ist im rechtskräftigen Bebauungsplan als Mischgebiet dargestellt und soll in ein Sondergebiet 

„Handel und Wohnen“ geändert werden. Dies halten wir für vertretbar, wenn geprüft wird, dass für weiteren 
Einzelhandel zusätzlich zur Rathauspassagen und weiteren Supermärkten im Umkreis tatsächlich Bedarf 

besteht. Die Inanspruchnahme von innerstädtischen Grünflächen ist auch aus soziokulturellen Gründen 

bedauerlich, wird aber akzeptiert, da in der Vergangenheit andere Parkanlagen am Finowkanal und am 

Weidendamm aufgewertet wurden. 

 

Fläche F Hundetreff „Bellodrom“ 

Durch die Änderung des FNP soll die Einzäunung dieses Waldbestandes ermöglicht werden. Eine 

Inanspruchnahme von Gehölzen sollte durch Anwendung der Baumschutzsatzung nicht genehmigt werden. Die 

Unterstützung der  Arbeit des Hundetreffs durch Bereitstellung entsprechender Flächen halten wir für sinnvoll. 

Da in diesem Bereich auch SPE-Flächen insbesondere mit der Zweckbestimmung Heide dargestellt sind, ist zu 

prüfen, inwieweit an anderer Stelle Flächen für die Heidentwicklung ausgewiesen werden können oder ob die 

Nutzung als Hundetreff mit der Heideentwicklung vereinbar ist. 

 

Fläche G Brandenburgisches Viertel 

Der Verzicht auf den Rückbau von Wohnungen wird begrüßt, da durch den Erhalt von preiswertem Wohnraum 

der Siedlungsdruck reduziert werden kann. In diesem Zusammenhang wird auch der Streichung der Darstellung 

des Umstrukturierungsgebietes zugestimmt. 

 

Fläche H Heizwerk Rosengrund 

Diese Fläche soll als Sondergebiet „Erneuerbare Energien“ dargestellt werden und zur Nutzung der Solarenergie 
für die Wärme- und Stromversorgung vorgesehen werden. Dies ist grundsätzlich zu begrüßen, allerdings sind an 

anderer Stelle Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft und Flächen für 

Wald auszuweisen, da diese hier wegfallen.“ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ergänzende Hinweise anhand der aktuellen Fassung (Entwurf vom12.05.2020) 
 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die ehemaligen Flächenausweisungen A (Erweiterung Waldcampus) 

und E (Friedrich-Ebert-Strasse Süd) nicht mehr Bestandteil der Planung sind. 

 

Dafür wurde die Fläche J (Spechthausener Strasse) neu ausgewiesen. 

Die derzeitige Darstellung –gewerbliche Nutzung und Waldfläche soll in gemischte Baufläche 

geändert werden. Demgegenüber erheben die Verbände keine grundsätzlichen Bedenken. Die 

Umgrenzung der Fläche mit Wald sollte gröstmöglich schon aus Immissionsschutzgründen erhalten 

bleiben. Dies betrifft insbesondere die östliche und südliche Plangebietsgrenze. 

Artenschutzrechtliche Belange sind ebenso zu prüfen. 

 

Für die Flächenausweisungen  B Westend-Center 

C  Energie- und Recyclingzentrum 

D  BPL Nr. 123 Schwärzeblick 

F Hundetreff Bellodrom 

G brandenburgisches Viertel 

H Heizwerk Rosengrund 

verweisen wir auf die Ausführungen vom 30.08.2019. 

 

Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren und um Mitteilung des Abwägungsergebnisses. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 





































Petra Fritze - AW: Heizwerk Rosengrund, Darstellung im Flächennutzungsplan (FNP)

Von: "Mikuszeit, Florian" <Florian.Mikuszeit@ewe.de>
An: Petra Fritze <p.fritze@eberswalde.de>
Datum: Mittwoch, 20. Januar 2021 12:06
Betreff: AW: Heizwerk Rosengrund, Darstellung im Flächennutzungsplan (FNP)
CC: Silke Leuschner <s.leuschner@eberswalde.de>, Severine Wolff <s.wolff@ebe...

Sehr geehrte Damen, 

vielen Dank für die gestrige Videokonferenz und Ihre Nachricht. 

Da wir derzeit am Standort Rosengrund keinen Einsatz von Erneuerbaren Energien planen, 
bedarf es aus unser Sicht keine Änderung des derzeitigen Flächennutzungsplanes. 

Florian Mikuszeit 

Geschäftsfeld Lösungen Energie 

Consulting Energiedienstleistungen 

Telefon:     +49 3341 382-197

Telefax:     +49 3341 382-179

Mobil:       +49 162 1385606

E-Mail:          florian.mikuszeit@ewe.de

EWE VERTRIEB GmbH 

Cloppenburger Straße 310 

26133 Oldenburg 
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